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Bekanntmachung der Beschlüsse der  
öffentlichen Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Bischofswerda-RÖDERAUE
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.03.2024 
folgende Beschlüsse gefasst:
Mit Beschluss-Nr. 02/01/24
hat die Verbandsversammlung den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2022 des Zweckverbandes Bischofswerda-RÖ-
DERAUE festgestellt.
Mit Beschluss-Nr. 03/01/24
hat die Verbandsversammlung die Verwendung des Ergebnisses 
für das Wirtschaftsjahr 2022 des Zweckverbandes Bischofswer-
da-RÖDERAUE beschlossen.
Mit Beschluss-Nr. 04/01/24
hat die Verbandsversammlung die Entlastung des Verbandsvor-
sitzenden des Zweckverbandes Bischofswerda-RÖDERAUE für 
das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.
Mit Beschluss-Nr. 05/01/24
hat die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden er-
mächtigt, in der Gesellschafterversammlung den Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2022 der Wasserversorgung Bi-
schofswerda GmbH festzustellen.
Mit Beschluss-Nr. 06/01/24
hat die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden er-
mächtigt, in der Gesellschafterversammlung die Verwendung 
des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 der Wasserversor-
gung Bischofswerda GmbH zu beschließen.
Mit den Beschlüssen 07/01/24 bis 12/01/24
hat die Verbandsversammlung Herrn Bürgermeister Schneider 
bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Auf-
sichtsrat der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH für das 
Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
Mit Beschluss-Nr. 13/01/24
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bischofswer-
da-RÖDERAUE die 3. Änderungssatzung der Verbandssatzung vom 
01.03.2012 in der Fassung vom 16.03.2017 beschlossen.
Mit Beschluss-Nr. 14/01/24
hat die Verbandsversammlung die Ergänzung des Versorgungs- 
und Entsorgungsvertrages zwischen dem Zweckverband Bi-
schofswerda-RÖDERAUE und der Wasserversorgung Bischofs-
werda GmbH beschlossen und den Verbandsvorsitzenden zur 
Unterzeichnung ermächtigt.
Mit Beschluss-Nr. 15/01/24
hat die Verbandsversammlung den Wirtschaftsprüfer für das 
Wirtschaftsjahr 2023 des Zweckverbandes Bischofswerda-RÖ-
DERAUE bestellt.
Mit Beschluss-Nr. 16/01/24
hat die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden er-
mächtigt, in der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsprü-
fer für das Geschäftsjahr 2023 der Wasserversorgung Bischofs-
werda GmbH zu bestellen.
Mit Beschluss-Nr. 17/01/24
hat die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden er-
mächtigt, in der Gesellschafterversammlung die Aufteilung der 
Gewerbesteuer 2022 der Wasserversorgung Bischofswerda 
GmbH zu beschließen.
Mit Beschluss-Nr. 18/01/24
hat die Verbandsversammlung die Festsetzung des Bürgschafts-
entgelts für das Jahr 2023 für den Zweckverband Bischofswerda-
RÖDERAUE beschlossen.
Mit Beschluss-Nr. 19/01/24
hat die Verbandsversammlung die Haushaltsatzung mit Wirt-
schaftsplan 2024 des Zweckverbandes Bischofswerda-RÖ-
DERAUE beschlossen.
Mit Beschluss-Nr. 20/01/24
hat die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden er-
mächtigt, in der Gesellschafterversammlung den Wirtschafts-
plan 2024 der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH zu be-
schließen.

Krauße
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
Bischofswerda - RÖDERAUE
für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund von §§ 58 Abs. 2 und 60 des SächsKomZG in Verbin-
dung mit §§ 74 Abs.1 und 95a der SächsGemO sowie § 16 Abs. 1 
der SächsEigBVO hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung 
am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschafts-
jahr 2024 beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. für den Erfolgsplan
die Erträge mit EUR 2.678.500
für den Bereich Abwasser EUR 2.546.100
für den Bereich Trinkwasser EUR 132.400

die Aufwendungen mit EUR 2.730.200
für den Bereich Abwasser EUR 2.597.800
für den Bereich Trinkwasser EUR 132.400

Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) EUR -51.700
für den Bereich Abwasser EUR -51.700
für den Bereich Trinkwasser EUR 0

2. für den Liquiditätsplan
Mittelzu- (+) bzw. Mittelabfluss (-) EUR -514.500

davon
aus laufender Geschäftstätigkeit EUR 330.000
für den Bereich Abwasser EUR 330.000
für den Bereich Trinkwasser EUR 0

aus Investitionstätigkeit EUR -812.200
für den Bereich Abwasser EUR -911.900
für den Bereich Trinkwasser EUR 99.700

aus Finanzierungstätigkeit EUR -32.300
für den Bereich Abwasser EUR 67.400
für den Bereich Trinkwasser EUR -99.700

3. mit dem Gesamtbetrag an vorgesehenen 
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 
von EUR 0
für den Bereich Abwasser EUR 0
für den Bereich Trinkwasser EUR 0

4. mit dem Gesamtbetrag an Verpflich-
tungsermächtigungen EUR 0
für den Bereich Abwasser EUR 0
für den Bereich Trinkwasser EUR 0

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

für die Verbandskasse EUR 423.000
für den Bereich Abwasser EUR 397.000
für den Bereich Trinkwasser EUR 26.000

Bischofswerda, den 27.03.2024
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Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2024 liegen vom 
09.04. bis 15.04.2024 in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des Bischofswerda-RÖDERAUE in Bischofswerda, Belmsdorfer 
Straße 27 in der Zeit von Mo. – Do. 9.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 
15.30 Uhr, Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr zur Einsicht aus.

Ende amtlicher Teil

Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“
 Panschwitz‑Kuckau/
Zarjadniski zwjazk „Při Klóšterskej wodźe“
Pančicy‑Kukow

mit den Mitgliedsgemeinden Crostwitz, Nebelschütz, Panschwitz-
Kuckau, Räckelwitz, Ralbitz-Rosenthal
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt Stefan Anders
Sitz: Poststraße 8, 01920 Panschwitz-Kuckau,
Telefon 035796 9460, Fax 035796 94667,
E-Mail: verwaltung@am-klosterwasser.de,
Internet: www.am-klosterwasser.de

Die nächste Sprechstunde
des Bürgerpolizisten Herrn Kober wird am Dienstag, dem 
09.04.2024 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr durchgeführt (Ver-
bandsgebäude, Zimmer 117).

Sitzung des Gemeindewahlausschusses
Am Donnerstag, dem 11.04.2024 findet um 17:00 Uhr im Ver-
sammlungsraum des Verwaltungsverbandes „Am Klosterwas-
ser“ eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses 
statt. In dieser wird über die Zulassung der Wahlvorschläge für 
die Kommunalwahlen am 09.06.2024 entschieden.

Stefan Anders
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses

Nebelschütz/NjebjelČicy

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Nebelschütz
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister André Bulang, Telefon 03578 301006, Fax 03578 302491

Přeprošenje – Einladung
Am Donnerstag, dem 18.04.2024 findet um 19:00 Uhr im Sit-
zungssaal der Gemeinde Nebelschütz die nächste Gemeinderats-
sitzung statt.
Die Einladung mit der Tagesordnung wird in den Informations-
kästen und auf der Internetseite der Gemeinde im Zeitraum vom 
10.04. bis zum 19.04.2024 bekannt gemacht. Alle Interessenten 
sind herzlich eingeladen.

André Bulang
 Bürgermeister

Panschwitz-Kuckau/ 
PanČicy-Kukow

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Panschwitz-Kuckau
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Markus Kreuz, Telefon 035796 94175, Fax 035796 94174

Přeprošenje – Einladung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 
dem 18.04.2024 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Zur Linde“ in 
Lehndorf statt.
Die Einladung mit der Tagesordnung wird in den Informations-
kästen und auf der Internetseite der Gemeinde im Zeitraum vom 
10.04. bis zum 19.04.2024 bekannt gemacht. Alle Interessenten 
sind herzlich eingeladen.

Markus Kreuz
 Bürgermeister

Räckelwitz/Worklecy

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Räckelwitz
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Clemens Poldrack,
Telefon 035796 96342, Fax 035796 889706

Přeprošenje – Einladung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates Räckelwitz findet am 
Donnerstag, dem 18.04.2024 um 18:30 Uhr im Klassenzimmer 
Nr. 10 der Sorbischen Oberschule „Michał Hórnik“ in Räckelwitz 
statt.
Die Einladung mit der Tagesordnung wird in den Informations-
kästen und auf der Internetseite der Gemeinde im Zeitraum vom 
10.04. bis zum 19.04.2024 bekannt gemacht. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

Clemens Poldrack
 Bürgermeister

OßlingElstra

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Oßling
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Johannes Nitzsche,
Telefon 035792 50200, Fax 035792 50385

Hinweis auf öffentliche Bekanntmachung
Die Gemeindeverwaltung Oßling informiert Sie darüber, dass die 
öffentliche Bekanntmachung zur Widmung der Straße „Grenz-
straße – Umfahrung Wohnblöcke“ als öffentliche Ortsstraße im 
OT Skaska ortsüblich ab dem 08.04.2024 für die Dauer einer Wo-
che an den Verkündungstafeln der Gemeinde erfolgt.

Johannes Nitzsche
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Elstra
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Bürgermeister Frank Wachholz, Telefon 035793 810, Fax 035793 8125

Wir gratulieren
zum Geburtstag
11.04.2024 Ingried Neubarth in Prietitz 90 Jahre
11.04.2024 Joachim Kokel in Rehnsdorf 80 Jahre

Stadtverwaltung Elstra


